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Reglementsänderungen ab Saison 2024/2025 
 

Volleyballreglement (VR) (Änderungen beschliesst Vorstand)  
 

Bisher Neu 

2.3  Gliederung der Kategorien von SVRA 

Es gibt folgende Meisterschaftskategorien: 
 

- Aktive 
Regional (RL) 

- Nachwuchs 
 Juniorinnen und Junioren U17 - U23 
 Jugend HU14, DU15, HU16, U13, U11 
- Easy League Indoor (EAL) 
für die Durchführung der Easy League- Meisterschaft siehe separate Weisungen. 

2.3 Gliederung der Kategorien von SVRA 

Es gibt folgende Meisterschaftskategorien: 
 

- Aktive 
Regional (RL) 

- Nachwuchs 
Juniorinnen und Junioren U18 - U23 

 Jugend U11 (Kids), U14 (Rookies), U16 
- Easy League Indoor (EAL) 
für die Durchführung der Easy League- Meisterschaft siehe separate Weisungen 

2.3.1 Mannschaften pro Liga 
Jeder Verein kann mit beliebig vielen Teams in einer Liga und max. zwei Teams in 
einer Gruppe vertreten sein. In diesem Fall müssen die beiden Teams ihre 
Direktbegegnungen als erstes Spiel der Vor- bzw. Rückrunde austragen. Dies gilt 
auch dann, wenn das Spiel gemäss Rasternummer später angesetzt wäre. 

2.3.1 Mannschaften pro Liga 
Jeder Verein kann mit beliebig vielen Teams in einer Liga und max. zwei Teams in 
einer Gruppe vertreten sein. In diesem Fall müssen die beiden Teams ihre 
Direktbegegnungen als erstes Spiel der Vor- bzw. Rückrunde austragen. Dies gilt 
auch dann, wenn das Spiel gemäss Rasternummer später angesetzt wäre. Muss 
dieses Spiel aus unvorhergesehenen Gründen verschoben werden, muss es bis zum 
Ende des dritten bzw. zwölften Rasters gespielt werden. Bei Nichteinhalten folgt ein 
Forfait. 
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2.3.2 Ligaeinteilung / Gruppengrössen 
Die einzelnen Gruppen bestehen in der Regel aus 8 - 10 Mannschaften. Anhand der 
Faktoren unter Art. 5.2 behält sich die MKI vor, die maximalen Gruppengrössen 
nicht voll auszuschöpfen. 
 
Aktive regional Damen Herren 
2. Liga 1 Gruppe 1 Gruppe 
3. Liga Pro (A) 1 Gruppe 1 Gruppe  
3. Liga Classic (C + D)  2 Gruppen - 
4. Liga (A, B, C) 3 Gruppen 1 Gruppe  
5. Liga restliche Gruppen restliche Gruppen  
 
Ü32  
1. Liga 1 Gruppe 
2. Liga restliche Gruppen 
 
Nachwuchs Juniorinnen und Junioren (U17 - U23) 
1. Liga 1 Gruppe  
2. Liga 1-2 Gruppen 
3. Liga 1-2 Gruppen  
4. Liga restliche Gruppen 
Die Einteilung erfolgt aufgrund der Teilnehmerzahl und kann innerhalb der Liga in 
Stärkeklassen aufgeteilt werden. 
 
Jugend U17 Damen, U19 Damen, U20 Herren und U23 Damen und Herren 
Diese Wettkämpfe werden in Meisterschaftsform mit wöchentlichen Einzelspielen 
organisiert. 
 

2.3.2 Ligaeinteilung / Gruppengrössen 
Die einzelnen Gruppen bestehen in der Regel aus 8 - 10 Mannschaften. Anhand der 
Faktoren unter Art. 5.2 behält sich die MKI vor, die maximalen Gruppengrössen 
nicht voll auszuschöpfen. 
 
Aktive regional Frauen Männer 
2. Liga 1 Gruppe 1 Gruppe 
3. Liga Pro (A) 1 Gruppe 1 Gruppe  
3. Liga Classic (C + D)  2 Gruppen - 
4. Liga (A, B) 2 Gruppen 1 Gruppe  
5. Liga restliche Gruppen restliche Gruppen  
 
Ü32  
1. Liga 1 Gruppe 
2. Liga restliche Gruppen 
 
Nachwuchs Juniorinnen und Junioren (U18 - U23) 
1. Liga 1 Gruppe  
2. Liga 1-2 Gruppen 
3. Liga 1-2 Gruppen  
4. Liga restliche Gruppen 
Die Einteilung erfolgt aufgrund der Teilnehmerzahl und kann innerhalb der Liga in 
Stärkeklassen aufgeteilt werden. Diese Wettkämpfe werden in Meisterschaftsform 
mit wöchentlichen Einzelspielen organisiert. 
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Jugend U14 Herren, U15 Damen, U16 Herren/Mixed und U18 Herren 
Diese Meisterschaften werden in Turnierform durchgeführt. 
 
Kleinfeldmeisterschaften (U11/U13) 
Werden in Turnierform durchgeführt. 
 
Turnierform 
Die Vereine können bei der Anmeldung die Ligaeinteilung ihrer Teams selbständig 
angeben. Die Einteilung der Gruppen erfolgt aufgrund der Teamanmeldungen. 
Nach jedem Turnier wird die Ligaeinteilung anhand der Ranglisten neu erstellt. 
 
Meisterschaftsform Juniorinnen U17/U19   
Die Vereine können bei der Anmeldung die Ligaeinteilung ihrer Teams selbständig 
angeben. 
Nach der Herbstrunde kann die Ligaeinteilung anhand der Ranglisten neu 
vorgenommen werden.  

Jugend U16 Frauen, U16 Männer/Mixed 
Werden in Turnierform durchgeführt. 
 
Kleinfeldmeisterschaften (U11 (Kids)/U14 (Rookies)) 
Werden in Turnierform durchgeführt. 
 
Turnierform 
Die Vereine können bei der Anmeldung die Ligaeinteilung ihrer Teams selbständig 
angeben. Die Einteilung der Gruppen erfolgt aufgrund der Teamanmeldungen. 
Nach jedem Turnier wird die Ligaeinteilung anhand der Ranglisten neu erstellt. 
 
Meisterschaftsform U18/U20 
Die Vereine können bei der Anmeldung die Ligaeinteilung ihrer Teams selbständig 
angeben. 
Nach der Herbstrunde wird in der Kategorie U18 die Ligaeinteilung anhand der 
Ranglisten neu vorgenommen.  

2.5.1 Anmeldung bestehender Teams von SVRA 

- Erfolgt keine fristgerechte Rückzugserklärung sind Aktiv-, Ü32- sowie 
Nachwuchsteams U23 automatisch für die nächste Saison angemeldet. 

- Die restlichen Nachwuchsteams müssen sich jährlich neu für die Regional- und 
Turniermeisterschaft anmelden. 

Die Aufforderung für die Aktualisierung der Teamangaben für die Meisterschaft 
wird von der Geschäftsstelle Indoor SVRA verschickt und erfolgt direkt über die 
Website von SVRA.  

2.5.1 Anmeldung bestehender Teams von SVRA 

- Erfolgt keine fristgerechte Rückzugserklärung sind Aktiv-, Ü32- sowie 
Nachwuchsteams U23 automatisch für die nächste Saison angemeldet. 

- Die restlichen Nachwuchsteams müssen sich jährlich neu für die Regional- 
und Turniermeisterschaft anmelden. 

Die Aufforderung für die Aktualisierung der Teamangaben für die Meisterschaft 
wird von der Geschäftsstelle Indoor SVRA verschickt und erfolgt direkt über den 
VolleyManager. 
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2.5.3 Anmeldebedingungen 
Ein Verein, der sich bei SVRA anmelden will, benötigt: 
- Vereinsstatuten 
- Ausgebildete Schreiber:innen 
- Eine oder mehrere homologierte Spielhalle/n 
- Pro Team in der NLA, NLB, 1L - 5L eine anerkannte Schiedsrichterin oder einen 

anerkannten Schiedsrichter. Ü32- und Jugendteams sind von dieser Regelung 
ausgenommen. Mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen 
„Sonderregelung Schiedsrichter:innenpflicht für neue Teams“ dürfen die 
Unparteiischen keine Doppelmandate übernehmen. 

 
Sonderregelung Schiedsrichterpflicht für neue Teams: Nimmt in der tiefsten Liga 
der Herren oder Damen eine Mannschaft zum ersten Mal an der Meisterschaft teil 
oder ist eine Jugendmannschaft per Quereinstieg (vgl. Art. 5.4) in eine Aktivliga 
übergetreten, kann die erste Saison mit dem Einsatz einer Schiedsrichterin oder 
eines Schiedsrichters mit Doppelmandat überbrückt werden. Das Doppelmandat 
darf nicht auf mehrere Unparteiische aufgeteilt werden. 

Erfüllt der Verein eine der Anmeldebedingungen nicht, kann der Vorstand 
Sanktionen gemäss Gebührenordnung aussprechen oder die Aufnahme 
verweigern. 

2.5.3 Anmeldebedingungen 
Ein Verein, der sich bei SVRA anmelden will, benötigt: 
- Vereinsstatuten 
- Ausgebildete Schreiber:innen 
- Eine oder mehrere homologierte Spielhalle/n 
- Pro Team in der NLA, NLB, 1L - 4L eine anerkannte Schiedsrichterin oder einen 

anerkannten Schiedsrichter. 5L, Ü32- und Jugendteams sind von dieser 
Regelung ausgenommen. Mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen 
„Sonderregelung Schiedsrichter:innenpflicht für neue Teams“ dürfen die 
Unparteiischen keine Doppelmandate übernehmen. 

 
Sonderregelung Quereinsteiger: Ist eine Jugendmannschaft per Quereinstieg (vgl. 
Art. 5.4) in eine Aktivliga übergetreten, kann die erste Saison mit dem Einsatz einer 
Schiedsrichterin oder eines Schiedsrichters mit Doppelmandat überbrückt werden. 
Das Doppelmandat darf nicht auf mehrere Unparteiische aufgeteilt werden. 

Erfüllt der Verein eine der Anmeldebedingungen nicht, kann der Vorstand 
Sanktionen gemäss Gebührenordnung aussprechen oder die Aufnahme 
verweigern. 

2.6.3 Spielplanansetzungen 

… 
- Ein Spiel der Kategorie U19 oder U17 darf zwischen Montag- und 

Freitagabend nicht später als 20.00 Uhr beginnen. 
… 

2.6.3 Spielplanansetzungen 

…  
- Ein Spiel der Kategorie U18 oder U20 darf zwischen Montag- und 

Freitagabend nicht später als 20.00 Uhr beginnen. 
… 



 
 

 
© Swiss Volley Region Aargau  Seite 5 von 13 Aktualisiert: 19.06.2024 
Ersteller: Monika Wittwer  www.svra.ch 
Geschäftsstelle Indoor  gs@svra.ch  
Lindenhofstrasse 29a, 4665 Oftringen  +41 61 851 18 71 

2.8.4 Sonderregelung Spielgemeinschaften 
- Vereine, die leistungsgerechte Nachwuchs- oder Ü32-Mannschaften bilden 

wollen, können sich zu Spielgemeinschaften zusammenschliessen. Alle 
beteiligten Vereine müssen Mitglied von SVRA sein. 

- Vor dem ersten Einsatz muss eine Mannschaftsliste an die Geschäftsstelle 
Indoor eingereicht und von der MKI genehmigt werden.  

- Eine Spielgemeinschaft kann unter dem Namen eines der beteiligten Vereine 
oder unter einem Fantasienamen auftreten.  

- Die Einsatzberechtigung gilt analog der Bestimmungen unter Punkt 12 
Anhang.  

- Eine Spielgemeinschaft kann nicht an nationalen Wettkämpfen und/oder 
regionalen SM-Qualifikationsturnieren U13-U23 teilnehmen. 

 

2.8.4 Sonderregelung Spielgemeinschaften 
- Vereine, die leistungsgerechte Nachwuchs- oder Ü32-Mannschaften bilden 

wollen, können sich zu Spielgemeinschaften zusammenschliessen. Alle 
beteiligten Vereine müssen Mitglied von SVRA sein. 

- 10 Tage vor dem ersten Einsatz müssen der Geschäftsstelle Indoor die 
Personen inkl. SV-Nummer des Zweitvereins bekannt gegeben werden, damit 
nach Bewilligung von der MKI eine Sonderbewilligung ausgestellt werden 
kann.  

- Eine Spielgemeinschaft kann unter dem Namen eines der beteiligten Vereine 
oder unter einem Fantasienamen auftreten.  

- Die Einsatzberechtigung gilt analog der Bestimmungen unter Punkt 12 
Anhang.  

- Eine Spielgemeinschaft kann nicht an nationalen Wettkämpfen und/oder 
regionalen SM-Qualifikationsturnieren U13-U23 teilnehmen. 

3.4  Resultatmeldung  
- Die Resultate aller Spiele der Regionalligen (2. - 5. Liga, Ü32, U20, U23, Damen 

U19 und Damen U17) werden von der Heim- und Gastmannschaft über den 
VolleyManager 2.0 oder die App von SVRA gemeldet. 

- Das Resultat eines Spiels muss bis spätestens 24 Std. nach geplantem Anpfiff 
gemeldet sein. 

- Die Resultatmeldung ist für die Heim- und Gastmannschaft obligatorisch. Wer 
die Meldung versäumt oder das Resultat falsch meldet, erhält eine Busse 
gemäss GO SVRA. 

3.4 Resultatmeldung  
- Die Resultate aller Spiele der Regionalligen (2. - 5. Liga, Ü32, U18, U20 und 

U23) werden von der Heim- und Gastmannschaft über den VolleyManager 2.0 
oder die App von SVRA gemeldet. 

- Das Resultat eines Spiels muss bis spätestens 24 Std. nach geplantem Anpfiff 
gemeldet sein. 

- Die Resultatmeldung ist für die Heim- und Gastmannschaft obligatorisch. Wer 
die Meldung versäumt oder das Resultat falsch meldet, erhält eine Busse 
gemäss GO SVRA. 
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3.5 Einsatz von Schiedsrichter:innen 
- Bei Spielen von diesen Kategorien werden zwei Schiedsrichter:innen 

eingesetzt: 
 Damen: 2L, 3L Pro 
 Herren:  2L, 3L 
- Diese Spiele werden von einer Schiedsrichterin oder einem Schiedsrichter 

geleitet: 
 Damen: 3L Classic, 4L, 5L, Ü32, U23 1L, U23 2L, U23 3L, U23 4L 
 Herren: 4L, 5L, U23 1L, U23 2L, U20 
- Bei den Kategorien Damen U17 und Damen U19 stellt der Heimclub die 

Schiedsrichterin oder den Schiedsrichter. Diese Person muss keine gültige 
Schiedsrichter:innenlizenz besitzen. Sie muss aber älter sein als die in der 
entsprechenden Kategorie zugelassenen Spieler:innen. Die Kapitänin oder der 
Kapitän eines Teams ist berechtigt, von jeder Spielerin oder jedem Spieler des 
gegnerischen Teams einen Ausweis zu verlangen, um die Eintragung auf dem 
Matchblatt zu überprüfen.  

- An den Jugendturnieren in Turnierform stellt jedes teilnehmende Team eine 
Schiedsrichterin oder einen Schiedsrichter. Diese Person muss keine offizielle 
Lizenz besitzen. Es wird empfohlen, dass sie oder er aber einen 
Jugendschiedsrichter:innenkurs besucht hat. 

 

3.5 Einsatz von Schiedsrichter:innen 
- Bei Spielen von diesen Kategorien werden zwei Schiedsrichter:innen 

eingesetzt: 
 Frauen: 2L, 3L Pro 
 Männer:  2L, 3L 
- Diese Spiele werden von einer Schiedsrichterin oder einem Schiedsrichter 

geleitet: 
 Frauen: 3L Classic, 4L, U23 1L, U23 2L, U23 3L 
 Männer: 4L, U23 1L, U23 2L, U23 3L 
- Bei den Kategorien 5L, Ü32, U18, U20 und U23 4L stellt der Heimclub die 

Schiedsrichterin oder den Schiedsrichter. Diese Person muss keine gültige 
Schiedsrichter:innenlizenz besitzen. In den Jugendkategorien sollte die 
Schiedsrichterin/der Schiedsrichter aber älter sein als die in der 
entsprechenden Kategorie zugelassenen Spieler:innen (MAXI Schiedsrichter 
empfohlen). Die Kapitänin oder der Kapitän eines Teams ist berechtigt, von 
jeder Spielerin oder jedem Spieler des gegnerischen Teams einen Ausweis zu 
verlangen, um die Eintragung auf dem Matchblatt zu überprüfen.  

- An den Jugendturnieren in Turnierform stellt jedes teilnehmende Team eine 
Schiedsrichterin oder einen Schiedsrichter. Diese Person muss keine offizielle 
Lizenz besitzen. Es wird empfohlen, dass sie oder er aber einen 
Jugendschiedsrichter:innenkurs besucht hat. 
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3.7.2 Matchblatt 
Für die Spiele der regionalen Meisterschaft (2. - 5. Liga, Ü32, U23 und U20) wird das 
offizielle Matchblatt von SV verwendet. Das einfache Matchblatt von SV kann für 
Spiele der U17- und 19-Meisterschaft verwendet werden. 
Wird ein Spiel von Heimschiedsrichter:innen geleitet, ist das Heimteam dafür 
verantwortlich, dass das Matchblatt fristgerecht an die Geschäftsstelle von SVRA 
gesandt wird. 

3.7.2 Matchblatt 
Für die Spiele der regionalen Meisterschaft mit ausgebildeten Schiedsrichter:innen 
wird das offizielle Matchblatt von SV verwendet. Das einfache Matchblatt von SV 
kann für Spiele mit Heimschiedsrichter:innen verwendet werden. 
Wird ein Spiel von Heimschiedsrichter:innen geleitet, ist das Heimteam dafür 
verantwortlich, dass das Matchblatt innerhalb von 24 Stunden per Mail an 
matchblatt@svra.ch gesendet wird und dass sämtliche Matchblätter bis am Ende 
der laufenden Saison aufbewahrt werden. 

3.8  Spielverschiebungen 
Die im Online-Spielplan festgelegten Daten und Zeiten können unter Einhaltung der 
folgenden Bedingungen verschoben werden: 
- Der Ausweichtermin liegt in der korrekten Rasterperiode. Spiele der 

Rückrunde dürfen in der Vor- und Rückrunde ausgetragen werden. Spiele der 
Vorrunde müssen jedoch in der Vorrunde gespielt werden. Einzige Ausnahme 
sind Spiele in den letzten zwei Rasterwochen der Vorrunde. Diese können auf 
Antrag bei der Geschäftsstelle Indoor in die ersten zwei Rasterwochen der 
Rückrunde verschoben werden. 

- Dem gegnerischen Team ist, wenn möglich, ein Wochenend- und zwei 
Wochentagspieldaten inklusive Anspielzeit und Austragungsort zu 
unterbreiten. Falls dies nicht möglich ist, sind drei Wochentagspieldaten 
anzubieten. Die drei vorgeschlagenen Daten dürfen sich nicht mit 
Meisterschaftsspielen des Gegners überschneiden. Die festgelegte Spielzeit 
muss so angesetzt werden, dass der Gegner rechtzeitig am Spielort eintreffen 
kann. 

- Das gegnerische Team ist mit der Spielverschiebung und dem Ausweichtermin 
einverstanden. 

3.8  Spielverschiebungen 
Grundsätzlich besteht kein Anrecht auf eine Spielverschiebung und einer Anfrage 
auf Spielverschiebung muss nicht zugestimmt werden. Spielverschiebungen können 
nur realisiert werden, wenn sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
- Der Ausweichtermin liegt in der korrekten Rasterperiode. Spiele der 

Rückrunde dürfen in der Vor- und Rückrunde ausgetragen werden. Spiele der 
Vorrunde müssen jedoch in der Vorrunde gespielt werden. Einzige Ausnahme 
sind Spiele in den letzten zwei Rasterwochen der Vorrunde. Diese können auf 
frühzeitigen Antrag (mindestens 2 Wochen vor Spieltermin) bei der 
Geschäftsstelle Indoor in die ersten zwei Rasterwochen der Rückrunde 
verschoben werden. 

- Das Heimteam schlägt alternative Spieldaten inklusive Anspielzeit und 
Austragungsort vor. Im gegenseitigen Einvernehmen kann auch ein Verzicht 
auf Heimrecht beschlossen werden.  

- Beide Teams sind mit der Spielverschiebung einverstanden. 
- Das antragsstellende Team ist für die Organisation der qualifizierten 

Schiedsrichter:innen verantwortlich.  
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- Die Schiedsrichter:innen sind mit dem Ausweichtermin einverstanden und 
neue Schiedsrichter:innen konnten für den Ausweichtermin gefunden 
werden. 

- Die Spielverschiebung wird im VolleyManager 2.0 mindestens 24 Stunden vor 
dem ursprünglichen Spieldatum (bei einer Vorverschiebung 24 Stunden vor 
dem neu vereinbarten Spieldatum) eingereicht. 

Wird eine der obigen Bedingungen nicht eingehalten, werden gegen das fehlbare 
Team eine Administrativbusse und/oder ein Forfait ausgesprochen. 

- Die Spielverschiebung wird im VolleyManager 2.0 mindestens 24 Stunden vor 
dem ursprünglichen Spieldatum (bei einer Vorverschiebung 24 Stunden vor 
dem neu vereinbarten Spieldatum) eingereicht. 

 
Wird eine der obigen Bedingungen nicht eingehalten, werden gegen das fehlbare 
Team eine Administrativbusse und/oder ein Forfait ausgesprochen. 

3.9 Titel Aargauer Meister 
SVRA vergibt jährlich den Titel des Aargauer Meisters in folgenden Kategorien: 
- Regionalliga Damen 
- Regionalliga Herren 
- Ü32 
- Herren: U23, U20, U18, U16, U14, U13 
- Damen: U23, U19, U17, U15, U13 
- Mixed: U11 

3.9 Titel Aargauer Meister 
SVRA vergibt jährlich den Titel des Aargauer Meisters in folgenden Kategorien: 
- Regionalliga Frauen 
- Regionalliga Männer 
- Ü32 
- Männer: U23, U20, U18, U16 
- Frauen: U23, U20, U18, U16  
- Mixed: U14 (Rookies), U11 (Kids) 
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5.4 Quereinsteiger:innen 
Quereinsteiger:innen sind neue Teams in einer bestimmten Alterskategorie, die 
jedoch aufgrund ihrer Spielstärke nicht in der tiefsten Liga der Alterskategorie 
einsteigen wollen, resp. sollten. Dazu gehören u.a. …: 
- Teams, welche aus anderen Regionalverbänden übertreten 
- Jugendteams, die (zusätzlich oder neu) in einer anderen Alterskategorie 

antreten möchten. Zu den üblichen Anträgen von Jugendteams gehören 
Quereinstiege von…: 
 Damen U19 1L in die Damen U23 3L 
 Damen U23 1L in die Damen 3L Classic 
 Damen U23 2L in die Damen 4L 
 Herren U23 1L in die Herren 3L 
 Herren U23 2L in die Herren 4L 

5.4 Quereinsteiger:innen 
Quereinsteiger:innen sind neue Teams in einer bestimmten Alterskategorie, die 
jedoch aufgrund ihrer Spielstärke nicht in der tiefsten Liga der Alterskategorie 
einsteigen wollen, resp. sollten. Dazu gehören u.a. …: 
- Teams, welche aus anderen Regionalverbänden übertreten 
- Jugendteams, die (zusätzlich oder neu) in einer anderen Alterskategorie 

antreten möchten. Zu den üblichen Anträgen von Jugendteams gehören 
Quereinstiege von…: 
 Frauen U20 1L in die Frauen U23 3L 
 Frauen U23 1L in die Frauen 3L Classic 
 Frauen U23 2L in die Frauen 4L 
 Männer U23 1L in die Männer 3L 
 Männer U23 2L in die Männer 4L 

6.2 Einsatz/Qualifikation 

… 
- Spieler:innen in Jugendkategorien, bei denen die Meisterschaft im 

Turniermodus bestritten wird (z.B. U15). Diese dürfen in verschiedenen 
Stärkeklassen derselben Alterskategorie eingesetzt werden, jedoch immer 
nur in einer Stärkeklasse pro Turnierrunde. 

- Ü36-Männer: (s. Kapitel 2.8.3 Sonderregelung Ü36 Männer) 
- Spieler:innen mit einer Speziallizenz DLR/DLN: (s. Kapitel 6.3 

Einsatzberechtigung DLR/DLN) 
- Spieler:innen in einer Spielgemeinschaft (s. Kapitel 2.8.4 Sonderregelung 

Spielgemeinschaften) 

6.2 Einsatz/Qualifikation 

… 
- Spieler:innen in Jugendkategorien, bei denen die Meisterschaft im 

Turniermodus bestritten wird (z.B. U16). Diese dürfen in verschiedenen 
Stärkeklassen derselben Alterskategorie eingesetzt werden, jedoch immer 
nur in einer Stärkeklasse pro Turnierrunde. 

- Ü36-Männer: (s. Kapitel 2.8.3 Sonderregelung Ü36 Männer) 
- Spieler:innen mit einer Speziallizenz DLR/DLN: (s. Kapitel 6.3 

Einsatzberechtigung DLR/DLN) 
- Spieler:innen in einer Spielgemeinschaft (s. Kapitel 2.8.4 Sonderregelung 

Spielgemeinschaften) 
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9.3.1 Anwendungsbereich 
… 
Kommunikation 
Ein Forfait infolge Rückzugs eines Teams muss spätestens 12 Stunden vor 
Spielbeginn dem Gegner und den Unparteiischen telefonisch, der Geschäftsstelle 
Indoor SVRA schriftlich mitgeteilt werden. 

9.3.1 Anwendungsbereich 
… 
Kommunikation 
Ein Forfait infolge Rückzugs eines Teams muss spätestens 24 Stunden vor 
Spielbeginn dem Gegner und den Unparteiischen telefonisch, der Geschäftsstelle 
Indoor SVRA schriftlich mitgeteilt werden. 

5.3 Schiedsrichter:in 

- siehe OVR FIVB und VR SV 
 
Bei SVRA haben die Unparteiischen diese zusätzlichen Pflichten: 
- Notfallapotheke überprüfen 
- Innert 24 Stunden Kontrolle der Einsatzliste im VolleyManager mit dem 

Matchblatt, evt. anbringen von Korrekturen. 
- Die 1. Schiedsrichterin oder der 1. Schiedsrichter schickt das Matchblatt mit A-

Post innerhalb von 48 Uhr an die Geschäftsstelle Indoor SVRA.  
- Die Schiedsrichter:innen dürfen einem Teamkapitän auf keinen Fall verbieten, 

eine Bemerkung auf dem Matchblatt eintragen zu lassen. 
- Die Anzahl Pflichtspiele für Schiedsrichter:innen beläuft sich auf zehn Spiele 

pro Saison. 
… 

5.3 Schiedsrichter:in 

- siehe OVR FIVB und VR SV 
 
Bei SVRA haben die Unparteiischen diese zusätzlichen Pflichten: 
- Notfallapotheke überprüfen 
- Innert 24 Stunden Kontrolle der Einsatzliste im VolleyManager mit dem 

Matchblatt, evt. anbringen von Korrekturen. 
- Die 1. Schiedsrichterin oder der 1. Schiedsrichter schickt das Matchblatt 

innerhalb von 24 Stunden per Mail an matchblatt@svra.ch.  
- Die Schiedsrichter:innen sind verpflichtet, sämtliche Matchblätter bis am Ende 

der laufenden Saison aufzubewahren. 
- Die Schiedsrichter:innen dürfen einem Teamkapitän auf keinen Fall verbieten, 

eine Bemerkung auf dem Matchblatt eintragen zu lassen. 
- Die Anzahl Pflichtspiele für Schiedsrichter:innen beläuft sich auf zehn Spiele 

pro Saison. 
… 
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Änderung der Gebührenordnung ab Saison 2024/2025 
 

Gebührenordnung (GO) (Änderungen beschliesst Vorstand)  
 

Bisher Neu 
4.3 Bussen an Schiedsrichter:innen 
 

4.3 Bussen an Schiedsrichter:innen 
Schiedsrichtermandat niederlegen  
nach Vereinsmeldung im Mai 200.— 
Nach Einteilung Schiedsrichter 400.— 

5.5 Beitrag an Organisatoren von nationalen und internationalen Anlässen 
 
a. Eintages-Turniere mit mehreren Spielen: 
 
Der organisierende Verein bekommt pro teilnehmendem Team 40 Fr.   
Der Antrag für die Beiträge müssen spätestens 10 Tage nach der Durchführung auf 
der GS Indoor eingereicht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Beitrag an Organisatoren von nationalen und internationalen Anlässen 
 
a. Turniere mit mehreren Spielen: 

 
Der organisierende Verein erhält Beiträge für die Organisation von Turnieren 
(Eintages-Turniere oder mehrtätige Turniere mit mehreren Spielen pro Tag), wenn 
diese entweder international sind oder offizielle Wettkämpfe sind. Mindestens 30 
Tage vor dem Anlass kann der Veranstalter einen Antrag um Unterstützung per 
Mail an die GS Indoor stellen. 

 
Beiträge: 

- Eintages-Turniere: der organisierende Verein bekommt pro teilnehmendem 
Team Fr. 40.— 
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b.  Einzelspiele der Schweizer Nationalmannschaft oder 

Jugendnationalmannschaft sowie Spiele mit Beteiligung ausländischer 
Teams: 

 
Mindestens 30 Tage vor dem Anlass kann der Veranstalter einen Antrag um 
Unterstützung per Mail an die GS Indoor stellen. Über die Höhe des Beitrags wird 
situativ vom Vorstand SVRA entschieden.  
Als Gegenleistung erhält SVRA folgende Leistungen: 

- Inserat im Match-Flyer oder Werbebande am Spielfeldrand 
- Gratiseintritt für Vorstandsmitglieder 

 

c.  Mehrtägige Turniere mit mehreren Spielen pro Tag: 
 
Mindestens 30 Tage vor dem Anlass kann der Veranstalter einen Antrag um 
Unterstützung per Mail an die GS Indoor stellen. Über die Höhe des Beitrags wird 

- Mehrtätige Turniere mit mehreren Spielen pro Tag: Über die Höhe des 
Beitrags wird situativ vom Vorstand SVRA entschieden. Aber mindestens Fr. 
500.— 

Als Gegenleistung erhält SVRA folgende Leistungen: 

-  Inserat im Match-Flyer oder Werbebande am Spielfeldrand 
-  Aufhängen SVRA-Werbebande in der Haupthalle oder dem Center Court 

(Beach) 
 

b.  Offizielle Wettkampf-Einzelspiele der Schweizer Nationalmannschaft oder 
Jugendnationalmannschaft: 

 
Mindestens 30 Tage vor dem Anlass kann der Veranstalter einen Antrag um 
Unterstützung per Mail an die GS Indoor stellen. Betrag beträgt Fr. 500.00.  
Als Gegenleistung erhält SVRA folgende Leistungen: 

- Inserat im Match-Flyer oder Werbebande am Spielfeldrand 
- Gratiseintritt für Vorstandsmitglieder 
- Gratiseintritt für Spielder:innen NNV und RTG von SVRA 

c.  gestrichen bzw. siehe a. 
 
Mindestens 30 Tage vor dem Anlass kann der Veranstalter einen Antrag um 
Unterstützung per Mail an die GS Indoor stellen. Über die Höhe des Beitrags wird 
situativ vom Vorstand SVRA entschieden.  
Als Gegenleistung erhält SVRA folgende Leistungen: 
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situativ vom Vorstand SVRA entschieden.  
Als Gegenleistung erhält SVRA folgende Leistungen: 

- Inserat im Match-Flyer oder Werbebande am Spielfeldrand 
- Aufhängen SVRA-Werbebande in der Haupthalle oder dem Center Court 

(Beach) 

- Inserat im Match-Flyer oder Werbebande am Spielfeldrand 
- Aufhängen SVRA-Werbebande in der Haupthalle oder dem Center Court 

(Beach) 

 


